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Neubau des Schweizerischen Bankvereins
Zürich Architekt Dr. Roland Rohn, Zürich DK 726.24

Am 13. Dezember 1955 lud die Direktion des Schweizerischen

Bankvereins die zürcherische Presse zur Besichtigung

der bisher ausgeführten Bauetappen ein. Seither ist
der uns allen vertraute Altbau am Paradeplatz mit dem
etwas gewalttätigen Monumentaleingang bereits geräumt worden.

Dieses Gebäude soll in nächster Zeit abgebrochen und
durch die dritte Bauetappe ersetzt werden. In dieser
Bauperiode befindet sich die Bank in einem ausserordentlichen
«Engpass». Verschiedene Provisorien mussten daher
eingerichtet werden, die dazu beitragen, den Betrieb in den
nächsten drei Jahren aufrecht zu erhalten. So sind vor allem
ein provisorischer Eingang (Bild 1) mit dahinterliegender
provisorischer Schalterhalle erstellt worden, die nach
Fertigstellung der dritten Bauetappe wieder entfernt und umgebaut
werden müssen.

Dem Bericht, welcher den Pressevertretern übergeben
worden ist, entnehmen wir die städtebaulich-architektonischen

Gesichtspunkte:
«Innerhalb des Paradeplatzes kommt dem Neubau des

Bankvereins in Anbetracht seiner direkten Frontlage zur
Bahnhofstrasse eine ganz besondere Bedeutung zu. Die
Schaffung einer engen räumlichen Beziehung zum Paradeplatz

war deshalb von grosser Wichtigkeit. Aus diesem
Grunde wurde der Haupteingang — nachdem er in früheren
Projekten axial zur Schalterhalle und damit etwa in die
Mitte des Baukörpers zu stehen gekommen wäre — an die
Ecke Paradeplatz-Bleicherweg gerückt. Dort wird er,
plastisch stark hervorgehoben, zusammen mit dem am Bleicherweg

projektierten Erker, der die Flucht des zurückgesetzten
Dachgeschosses aufnehmen wird, die städtebauliche Dominante

des Neubaues bilden. Eine leichte Schwingung der-
Hauptfassade gegen den Bleicherweg zu dürfte die enge
Beziehung zum Paradeplatz weiser unterstreichen.

Diese asymmetrische Gestaltung dürfte zusammen mit
der symmetrisch durchgebildeten Front der Kreditanstalt
einerseits und der kleinmasstäblichen Südfront des Paradeplatzes

(Sprünglihaus usw.) eine städtebaulich abgewogene
Gesamterscheinung gewährleisten.

Die Fassaden selbst gliedern sich in einen etwas höhern,
flächig gehaltenen Erdgeschoss-Sockel mit Gitterfenstern und
eine viergeschossige Fensterzone mit stark plastisch gestalteter

Detail-Ausbildung, welche ihren Abschluss in einem
breit ausladenden Dachgesimse findet. An der Ecke
Bleicherweg-Paradeplatz ist eine in der Flucht des Erdgeschoss-
Sockels entwicSSlte geschlossene Mauerzone vorgesehen,

ipääehe einen kräftigen Gegensatz zu den plastischen
Fensterzonen lüden wird.

Das zurückgesetzte Dachgeschoss ist als durchgehendes
Glasband bewusst gegen die Architektur der Obergeschosse
abgesetzt. Vor den Dachgeschossräumen ist ein breiter
Dachgarten, der auch vom Paradeplatz aus gesehen ein
willkommenes Element darstellen dürfte, in Aussicht genommen.»

Für die Beurteilung der städtebaulichen Wirkung dieses
grossen Bauvorhabens ist die Lage des zukünftigen Haupt-
einganges am Paradeplatz von besonderer Bedeutung. Man
wird also warten müssen, bis der Bau im Jahre 1959 fertig
ist.
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Bild 1. Der 1956 bezogene Bautrakt mit dem provisorischen Haupteingang

am Talacker
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Bild 2. Modellbild des 1956/57 zu errichtenden Neubaus des Schweiz. Bankvereins am Paradeplatz in Zürich. Rechts der Bau der Schweiz.

Kreditanstalt

Ausbildung und Ausbildungszeit des Hochbauzeichners

Von Arch. Emil Roth, Vorsteher an der Gewerbeschule der Stadt Zürich

DK 373.62:72

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit bzw.
dessen Sektion für berufliche Ausbildung hat sich mit Schreiben

vom lßSSov. 1955 an die zuständigen Berufsverbände
gewendet, um eine überaus wichtige Frage betr. Ausbildung
und Ausbildungszeit der Hochbauzeichner der Klärung
entgegenzuführen. Man muss diesen Schritt sehr begrüssen; es

sind in den letzten Jahren immer wieder Stimmen laut
geworden, die eine Revision des Ausbildungsreglementes der
Hochbauzeichner wünschten, vor allem in bezug auf die
Lehrzeitdauer. So ist beispielsweise der Zentralvorstand des BSA
im Jahre 1951 an den SSL A. herangetreten mit der Anregung,

gemeinsam eine Eingabe an das BIGA auszuarbeiten
und eine Verlängerung der reglementarischen Lehrzeit der
Hochbauzeichner von 3 auf 4 Jahre zu erwirken. Jenes
Unterfangen ist leider im Sande verlaufen. Man wird aus dem
damaligen Scheitern einer Aktion die Lehren ziehen müssen
und sich bemühen, dass diesmal die zur Diskussion gestellten
Fragen vor einer Beschlussfassung gründlich überdacht und
besprochen werden.

Das BIGA wünscht in seinem Schreiben vom 16. Nov.
1955 zu Recht in erster Linie die Frage beantwortet zu
erhalten, welche Forderungen man in der Praxis an einen
Hochbauzeichner stelle und wo eigentlich die Grenze zu ziehen sei

zwischen einem Hochbauzeichner und einem Hochbautechniker.
Als Diskussionsbeitrag zu diesem Thema folgen einzelne

Abschnitte aus einer Studie, welche im Sommer 1955

geschrieben wurde als «Stellungnahme zum Entwurf des BIGA
für einen Normallehrplan für die Berufsklassen der
Hochbauzeichner».

I. Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten werden in der Praxis
von einem eben ausgelernten Hochbauzeichner verlangt?

Wir finden auf diese Frage deutliche Hinweise schon im
Ausbildungsreglement: 1. «Pausen von Detail-, Werk- und
Uebersichtsplänen in Bleistift und Tusch» (1. Lehrjahr); 2.

«Freihändiges Ausziehen von Plänen» (2. Lehrjahr); 3.

«Selbständiges Aufzeichnen von Bauprojekten nach Skizzen» (3.

Lehrjahr); 4. «Konstruieren einfacher Perspektiven» (3.
Lehrjahr). Das alles sind Arbeiten, bei welchen die rein
manuellzeichnerische Fähigkeit dominiert. Es folgen: 5. «Selbständiges

Aufzeichnen von Détail- und Werkplänen» (2. Lehr¬

jahr); 6. «Selbständiges Aufzeichnen yon Grundrissen, Schnitten

und Fassaden nach Angaben» (2. Lehrjahr); 7.

«Aufnahme von Bauteilen und von einfachen Gebäuden und ihre
zeichnerische Verarbeitung» (3. Lehrjahr). Dies sind
selbständige Arbeiten, welche ein entwickeltes Verständnis für
Konstruktion zur Voraussetzung haben. Der letzte Punkt
schliesslich: 8. «Aufstellen von Ausmassen und Voranschlägen

für einfache Objekte» (3. Lehrjahr) erfordert Vertrautsein

mit berufliehen Usanzen.
Man erwartet in der Tat, dass ein Hochbauzeichner bei

Abschluss seiner Lehre folgende Pflichten zu erfüllen
befähigt sei: a) die eindeutige und ansprechende Darbietung der
Bauidee zu Händen des Bauherrn oder der Behörde; b) die

selbständige Umsetzung der Bauidee in die Ausführungspläne

zu Händen des Handwerkers und Unternehmers; c) die
Beschaffung der zahlenmässigen Grundlagen für Voranschlag
und Offertenformulare.

Das Zeichnen dominiert beim jungen Hochbauzeichner
zu Recht. Von den diesbezüglichen Aufgabengruppen a und b

kommt der Gruppe b die grösste Bedeutung zu; die
selbständige Umsetzung der Bauidee in die Ausführungspläne
setzt ausser den rein zeichnerischen Fähigkeiten gründliche
Kenntnisse der normalen ortsüblichen Konstruktionen, der
Materialien in bezug auf ihre Eignung und Bearbeitung und
des Zusammenspielens der vielen Arbeitsgattungen voraus.
Ein Hochbauzeichner, der in diesen Belangen offensichtlich
noch dilettiert, ist unbrauchbar.

Es muss in diesem Zusammenhang mit allem Nachdruck
der Auffassung entgegengetreten werden, die an einer
Tagung der Prüfungsexperten in Zürich vom Vertreter des BIGA
geäussert wurde, es handle sich bei der Pos. 2 der
Arbeitsprüfung («Richtigkeit der Darstellung der Werk- und
Detailpläne») nicht um das Prüfen auf korrekte Konstruktion,
sondern lediglich um das Prüfen auf korrekte Darstellung!

Ein Hochbauzeichner, der die Prüfung eben bestanden

hat, muss die erste Stufe in der Entwicklung zum Baufachmann

erreicht haben — die erste bescheidene Stufe. Erst im
Laufe der Arbeitsjahre wird der irgendwie talentierte
Hochbauzeichner durch Sammeln von Erfahrungen, durch
Erweitern der Kenntnisse und durch Fördern seiner Fähigkeiten

je nach Art seiner Begabung — und vorwiegend ohne
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